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VERORDNUNG (EG) Nr. 411/98 DES RATES

vom 16. Februar 1998

mit zusätzlichen Tierschutzvorschriften für Straßenfahrzeuge zur Beförderung
von Tieren während mehr als acht Stunden

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf die Richtlinie 90/628/EWG des Rates vom
19. November 1991 über den Schutz von Tieren beim
Transport (1), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 5 Abschnitt A Nummer 1 Buchstabe c)
der Richtlinie 91/628/EWG sind die Anforderungen für
Transportmittel festzulegen, mit denen den gemein-
schaftlichen Anforderungen an eine angemessene
Behandlung der Tiere und insbesondere den gemäß
Artikel 13 Absatz 1 festzusetzenden Vorschriften entspro-
chen werden kann.

Werden als Haustiere gehaltene Einhufer, Rinder, Schafe,
Ziegen und Schweine länger als acht Stunden befördert,
so bedarf es für die durch diese Verordnung erfaßte
Beförderungsart zusätzlicher, die Bestimmungen von
Kapitel VII Nummer 3 des Anhangs der Richtlinie 91/
628/EWG ergänzender Vorschriften für die eingesetzten
Transportmittel.

Die meisten Beförderungen von Tieren der betreffenden
Arten erfolgen in Straßenfahrzeugen. Daher ist es ange-
bracht, zunächst die zusätzlichen Vorschriften festzu-
legen, denen die Straßenfahrzeuge genügen müssen, um
für die Beförderung von Tieren der betreffenden Arten
während mehr als acht Stunden verwendet werden zu
können.

Diese zusätzlichen Vorschriften für Straßenfahrzeuge
werden jedoch unbeschadet künftiger Maßnahmen festge-
legt, die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in
Form zusätzlicher Auflagen für die Beförderung von
Tieren mit anderen Transportmitteln, insbesondere für
die Beförderung mit der Bahn oder auf dem Seeweg,
getroffen werden. Bis zum Erlaß solcher Maßnahmen
gelten für die Beförderung von Tieren mit diesen
anderen Transportmitteln weiterhin die Bestimmungen
des Kapitels VII Absatz 3 des Anhangs der Richtlinie
91/628/EWG.

Um das Wohlbefinden der betreffenden Tiere zu gewähr-
leisten, müssen in den zusätzlichen Vorschriften
bestimmte spezifische Auflagen enthalten sein, die insbe-

sondere folgendes betreffen: den Zugang zu den Fahr-
zeugen, die Trennung der Tiere durch bewegliche Trenn-
wände, die Einzelheiten der Ernährung und Tränkung
sowie die angemessene Belüftung entweder mit einem
Zwangslüftungssystem oder mit einem System, das die
Einhaltung einer festgelegten Temperaturspanne sicher-
stellt.

Die Entscheidung für das eine oder andere der
genannten Systeme darf den Grundsatz des freien
Verkehrs von Tieren nicht beeinträchtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Bei einer Überschreitung der in Kapitel VII Nummer 2
des Anhangs der Richtlinie 91/628/EWG festgelegten
Beförderungsdauer von acht Stunden müssen die Straßen-
fahrzeuge, die zur Beförderung von als Haustieren gehal-
tenen Einhufern, Rindern, Schafen, Ziegen und
Schweinen innerhalb der Gemeinschaft verwendet
werden, den zusätzlichen Anforderungen des Anhangs
dieser Verordnung entsprechen.

Artikel 2

Spätestens am 31. Dezember 2003 legt die Kommission
dem Rat einen Bericht über die Durchführung dieser
Verordnung vor, insbesondere über die Anwendung der
verschiedenen Belüftungssysteme; sie erstellt diesen
Bericht anhand einer Stellungnahme des Wissenschaftli-
chen Veterinärausschusses und fügt ihm gegebenenfalls
zweckdienliche Vorschläge bei, die den Schlußfolge-
rungen des Berichts Rechnung tragen.

Der Rat befindet über diese Vorschläge spätestens sechs
Monate nach ihrer Vorlage mit qualifizierter Mehrheit.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Juli 1999.

(1) ABl. L 340 vom 11. 12. 1991, S. 17. Richtlinie zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 95/29/EG (ABl. L 148 vom
30. 6. 1995, S. 52).
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 16. Februar 1998.

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. CUNNINGHAM



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 21. 2. 98L 52/10

ANHANG

ZUSÄTZLICHE VORSCHRIFTEN FÜR STRA*ENFAHRZEUGE ZUR BEFÖRDERUNG VON
TIEREN WÄHREND MEHR ALS ACHT STUNDEN

1 EINSTREU

Unbeschadet der Bestimmungen des Kapitels I Abschnitt A Nummer 5 Satz 2 des Anhangs der
Richtlinie 91/628/EWG muß den Tieren eine geeignete Einstreu zur Verfügung stehen,

a) die ihnen Bequemlichkeit sichert und deren Menge in Abhängigkeit von folgenden Kriterien
schwanken kann:

— Art und Zahl der beförderten Tiere,
— Dauer der Beförderung,
— Witterungsbedingungen;

b) die es ermöglicht, daß die Exkremente ausreichend absorbiert werden und abfließen können.

2 FÜTTERUNG

Ist es unter Berücksichtigung der Arten und Kategorien der beförderten Tiere sowie der Beförderungs-
zeiten gemäß Kapitel VII Nummer 4 des Anhangs der Richtlinie 91/628/EWG erforderlich, die Tiere
während der Beförderung zu füttern, so gelten folgende Vorschriften:

a) Das für die Beförderung eingesetzte Fahrzeug muß ausreichend Futter mitführen, das zur Deckung
des Ernährungsbedarfs der betreffenden Tiere während der Beförderung geeignet ist.

b) Das Futter muß während des Transports vor Witterungseinflüssen und Verunreinigungen wie
insbesondere Staub, Kraftstoff, Abgasen sowie tierischen Exkrementen geschützt sein.

c) Müssen zur Fütterung der Tiere besondere Ausrüstungsgegenstände (insbesondere Tröge, andere
Behältnisse oder sonstige zur Fütterung geeignete Mittel) verwendet werden, so müssen diese im
Fahrzeug mitgeführt werden, dem Zweck angemessen sein sowie vor und nach der Verwendung
gesäubert und nach jedem Transport desinfiziert werden.

d) Werden Fütterungsvorrichtungen wie die vorgenannten verwendet, so müssen sie so ausgelegt sein,
daß sie die Tiere nicht verletzen und erforderlichenfalls an einem bestimmten Teil des Fahrzeugs so
angebracht werden können, daß sie nicht umgestoßen werden können. Wenn sich das Fahrzeug in
Bewegung befindet und diese Fütterungsvorrichtungen nicht in Verwendung sind, müssen sie in
einem anderen Teil des Fahrzeugs getrennt von den Tieren aufbewahrt werden.

3 ZUGANG

Die für die Beförderung eingesetzten Fahrzeuge müssen so ausgestattet sein, daß jederzeit der direkte
Zugang zu allen Tieren gewährleistet ist, damit diese überwacht und angemessen gepflegt, d. h.
insbesondere gefüttert und getränkt werden können.

4 BELÜFTUNG

Das Fahrzeug muß über ein angemessenes Belüftungssystem verfügen, das so beschaffen ist, daß die
Voraussetzungen für das Wohlbefinden der Tiere ständig gegeben sind, wobei insbesondere folgende
Kriterien zu berücksichtigen sind:

— die vorgesehene Beförderung und ihre Dauer;
— die Ausführung des verwendeten Fahrzeugs (offen oder geschlossen);
— die Innen- und die Außentemperatur als Ergebnis der Witterungsbedingungen, die im Verlauf der

geplanten Beförderung auftreten können;
— die physiologischen Bedürfnisse der jeweils beförderten Tierarten;
— die Ladedichten gemäß Kapitel VI des Anhangs der Richtlinie 91/628/EWG und der über den

Tieren verfügbare Raum.

Ferner muß das System folgendermaßen beschaffen sein:

— Es muß stets betrieben werden können, wenn sich die Tiere im Fahrzeug befinden, unabhängig
davon, ob sich das Fahrzeug in Bewegung befindet oder nicht.

— Es muß eine effiziente Frischluftzirkulation gewährleisten.
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Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die betreffenden Unternehmen eines der beiden folgenden
Systeme vorsehen:

— entweder ein Zwangslüftungssystem, dessen Einzelheiten nach Anhörung des Wissenschaftlichen
Veterinärausschusses gemäß dem Verfahren des Artikels 17 der Richtlinie 91/628/EWG festgelegt
werden,

— oder ein Belüftungssystem, das sicherstellt, daß im Innern des Fahrzeugs für alle Tiere eine
Temperaturspanne zwischen 5 °C und 30 °C eingehalten wird, wobei je nach Außentemperatur
eine Toleranzmarge von +5 °C zugelassen ist. Dieses System muß mit einer geeigneten Kontroll-
vorrichtung versehen sein.

Die Möglichkeit für die Unternehmen, sich für das eine oder andere System zu entscheiden, darf den
Grundsatz des freien Verkehrs von Tieren nicht beeinträchtigen.

5 TRENNWÄNDE

5.1 Das Fahrzeug muß mit Trennwänden zur Einrichtung von separaten Boxen ausgerüstet sein.

5.1.1 Die Trennwände müssen ihrer Beschaffenheit nach so in verschiedenen Anordnungen angebracht
werden können, daß die Größe der Boxen den besonderen Bedürfnissen, der Art, der Größe und der
Zahl der Tiere angepaßt werden kann.

6 TRÄNKUNG

6.1 Das Fahrzeug muß mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein, die bei Fahrtunterbrechungen den
Anschluß an eine Wasserleitung ermöglicht.

6.1.1 Das Fahrzeug muß mit für die verschiedenen Tierarten geeigneten fest angebrachten oder beweglichen
Tränkanlagen wie Trögen, Schüsseln oder Nippeln ausgerüstet sein, damit die Tiere im Fahrzeug
getränkt werden können. Diese Anlagen müssen so ausgeführt sein, daß sich die Tiere nicht verletzen
können.

6.2 Bei der Beförderung von Schweinen müssen die Fahrzeuge unbeschadet der Bestimmungen der
Nummern 6.1 und 6.1.1 je nach ihrer Ladekapazität und unter Berücksichtigung der Zahl der beför-
derten Tiere sowie der vorgesehenen Beförderungsabschnitte mit einem oder mehreren Wasserbehäl-
tern versehen sein, deren Kapazität ausreicht, die Tiere während der Beförderung ihren Bedürfnissen
entsprechend zu tränken.

Diese Behälter müssen so ausgeführt sein, daß sie nach jedem Transport entleert und gereinigt werden
können, und sie müssen mit einem System zur Kontrolle ihres Flüssigkeitsstands versehen sein, damit
sie zu jedem angemessenen Zeitpunkt während der Reise gefüllt werden können. Sie müssen mit einer
stets einwandfrei funktionsbereit gehaltenen Tränkvorrichtung im Innern der Box verbunden sein, so
daß die Schweine jederzeit Zugang zum Wasser haben. Außerdem kann parallel zu vorstehend
genannter Vorrichtung für die Schweine ein Befeuchtungssystem, wie z. B. Wassersprenkler, angewandt
werden.


